
Abmeldefristen gemäß den Bestimmungen des
Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV)

Regelungen für Mitglieder des JSC Blau-Weiß Aachen-Burtscheid

Der JSC Blau-Weiß Aachen-Burtscheid richtet sich bei Spielerabmeldungen nach den gültigen

Bestimmungen des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) sowie den entsprechenden

Vorgaben unserer Vereinssatzung. Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Spielbetriebs und

einer verlässlichen Kader- und Saisonplanung sind folgende Fristen und Verfahrensweisen

zwingend einzuhalten.

1. Grundsätzliche Abmeldefrist

Die Abmeldefrist beträgt vier Wochen. Eine Abmeldung gilt nur dann als fristgerecht, wenn sie

vollständig, formgerecht und innerhalb der genannten Frist beim Verein eingeht.

2. Verbindliche Stichtage

Abmeldungen müssen spätestens einen Monat vor den folgenden Stichtagen beim Verein

eingereicht sein:

30.06. – Abmeldung zur Saisonmitte

31.12. – Abmeldung zum Jahresende

Daraus ergeben sich folgende Fristen:

Für den 30.06.: Eingang der Abmeldung bis spätestens 31.05.

Für den 31.12.: Eingang der Abmeldung bis spätestens 30.11.

3. Maßgebliches Datum

Für die Einhaltung der Abmeldefrist ist ausschließlich das Datum des tatsächlichen Eingangs beim

Verein maßgeblich.

Verspätete Abmeldungen können erst zum nächsten zulässigen Stichtag berücksichtigt werden.

4. Zweck der Abmeldefristen

Die Abmeldefristen dienen insbesondere der:

• ordnungsgemäßen Mannschaftsmeldung beim WDFV

• Sicherung des geregelten Spielbetriebs

• Planung der Kaderzusammensetzung für die laufende und kommende Saison



• Gewährleistung transparenter und fairer Abläufe für alle Mitglieder

5. Form der Abmeldung

Eine Abmeldung ist ausschließlich schriftlich und zwingend per Einschreiben als Postkarte mit

Rückschein einzureichen.

Andere Formen der Mitteilung – z. B. E-Mail, WhatsApp, einfache Briefe, mündliche Aussagen oder

andere Arten von Einschreiben – werden nicht akzeptiert.

Die Abmeldung muss folgende Angaben enthalten:

• vollständiger Name

• Geburtsdatum

• gewünschter Abmeldezeitpunkt

• persönliche Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich die eines Erziehungsberechtigten)

Für die fristgerechte Bearbeitung zählt ausschließlich das Datum des Eingangs des Einschreibens

beim Verein.

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand des JSC Blau-Weiß Aachen-Burtscheid


